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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Damit die Bergier-Kommission ihre Aufgabe bewältigen kann, beantragte der Bundesrat
im Rahmen des Budgets für 1998 eine Aufstockung des Rahmenkredites für die Jahre
1997 bis 2001 von 5 auf 22 Mio Fr. Im Ständerat wurde diesem Antrag nicht opponiert.
Obwohl ein Streichungsantrag Blocher (svp, ZH) und ein Vorschlag der LP, den Kredit
nur um 15 Mio Fr. zu erhöhen, vorlagen, verabschiedete auch der Nationalrat den
Beschluss mit klarer Mehrheit (112:37). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1997
HANS HIRTER

Mitte Juni gab der Bundesrat sein Projekt für die Schaffung der im Vorjahr
angekündigten Solidaritätsstiftung in die Vernehmlassung. Zum Stiftungszweck hielt er
an den 1997 von ihm und der Konzeptgruppe ausgearbeiteten allgemeinen Grundsätzen
fest. Im vorgelegten Gesetzesentwurf verzichtete er auf die detaillierte Angabe der
einzelnen zu unterstützenden Projekte, da diese Konkretisierung eine Aufgabe des
Stiftungsrats sein werde. Er betonte aber nochmals, dass dies kein Fonds zur Zahlung
von Beiträgen an Holocaustopfer sein werde, da von diesem nur Projekte, nicht aber
Einzelpersonen profitieren könnten. Die Finanzierung soll über die Bewirtschaftung
eines Teils (500 der rund 1300 Tonnen) der für die Währungspolitik nicht mehr
benötigten Goldreserven der Nationalbank geschehen. Dies würde beim aktuellen
Goldpreis einem Stiftungskapital von rund 7 Mia Fr. entsprechen. Die SVP lehnte diese
Pläne kategorisch ab und verlangte, das Geld zugunsten der AHV zu verwenden; diese
Position wurde auch vom Schweizerischen Gewerbeverband geteilt. Gegen die Stiftung
sprachen sich auch die Schweizer Demokraten, die Freiheitspartei und die EDU aus. Die
FDP, die CVP und die LP stellten sich grundsätzlich hinter die Solidaritätsstiftung,
verlangten aber wie auch der Gewerkschaftsbund und der Vorort eine Konkretisierung
der Aufgaben im Gesetz. FDP und CVP vertraten die Ansicht, dass sich die Stiftung auf
die Unterstützung von Projekten für Kinder und Jugendliche konzentrieren solle. Die SP,
die Grünen und die Hilfswerke, welche die Stiftung ebenfalls guthiessen, begrüssten
hingegen die Offenheit bei der Formulierung der möglichen Aufgaben. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.1998
HANS HIRTER

Anlässlich der Beratung des neuen Verfassungsartikels über die Nationalbank im
Dezember fand im Nationalrat auch eine Debatte über die Verwendung der für die
Währungspolitik nicht mehr benötigten Goldreserven statt, mit denen unter anderem
auch die Solidaritätsstiftung finanziert werden soll. Bereits vor dieser Debatte hatte
SVP-Nationalrat Blocher (ZH) verkündet, dass er dafür kämpfen werde, den Erlös der
nicht mehr benötigten Goldreserven der Nationalbank (des „Volksvermögens“) für die
AHV und nicht für die Solidaritätsstiftung oder andere Zwecke einzusetzen. Ein
Sonderparteitag der SVP beschloss im Juni, eine entsprechende Volksinitiative
vorzubereiten. In der Parlamentsdebatte im Dezember unterlag ein entsprechender
Antrag Baumann (svp, TG). Durchgesetzt hat sich der Antrag der Kommissionsmehrheit,
den Entscheid über die Frage der Verteilung der Erträge bzw. der Ausgliederung der
nicht mehr benötigten Reserven offenzulassen und ihn der Gesetzgebung zuzuweisen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1998
HANS HIRTER

Am 17. Mai legte der Bundesrat seine Botschaft für die Errichtung einer
Solidaritätsstiftung vor. Die Botschaft beinhaltet zwei Beschlüsse. Der eine legt auf
Verfassungsebene fest, dass die aus dem Verkauf von Goldbeständen der Nationalbank
im Umfang von 1300 t erzielten Erträge nicht für währungspolitische Zwecke der SNB zu
verwenden sind, und ihre Verwendungszwecke auf Gesetzesstufe definiert werden,
wobei vom verfassungsmässigen Verteilungsschlüssel zwischen Bund und Kantonen
abgewichen werden kann. Der zweite Beschluss legt in einem Gesetz fest, dass der Erlös
aus dem Verkauf von 500 t Gold (jedoch nicht mehr als 7 Mia Fr.) an eine
Solidaritätsstiftung geht; über die Verwendung des Erlöses aus den übrigen 800 t soll
das Parlament später entscheiden. Das vorgeschlagene Gesetz legt im weiteren den
Zweck und die Organisation der Solidaritätsstiftung fest. Die Stiftung hat mit den
Erträgen aus diesem Stiftungsvermögen, das langfristig seinen realen Wert behalten
muss, Projekte zu unterstützen, welche im In- und Ausland Gewalt und Armut lindern

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2000
HANS HIRTER
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und deren Ursachen bekämpfen. Bei einem Stiftungsvermögen von rund 7 Mia Fr.
würden dafür etwa 350 Mio Fr. pro Jahr zur Verfügung stehen. Die Lebensdauer der
Stiftung möchte der Bundesrat vorerst auf dreissig Jahre beschränken. Falls dann nicht
durch ein neues Gesetz eine Verlängerung (unter Umständen mit einem neuen Zweck
der Mittelverwendung) beschlossen wird, soll das Stiftungsvermögen zum üblichen
Verteilschlüssel (ein Drittel Bund, zwei Drittel Kantone) an die öffentliche Hand fallen.
Die vorberatende Kommission des Ständerats trat zwar auf das Geschäft ein, beschloss
aber, mit Entscheiden zuzuwarten, bis der Bundesrat zur Verteilung des Verkaufsertrags
der übrigen 800 t Gold sowie zur SVP-Volksinitiative Stellung bezogen hat. Mit dieser
Terminierung würde es auch möglich, das Projekt des Bundesrates der SVP-Initiative als
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. 4

Staatsjubiläen

Am 1. März legte der Bundesrat seine Botschaft über die Gestaltung und Finanzierung
des Jubiläums 150 Jahre Schweizerischer Bundesstaat - 200 Jahre Helvetische
Republik im Jahr 1998 vor. Bei dem Jubiläum stehe die Frage des nationalen
Zusammenhalts und die Auseinandersetzung mit Werden und Zukunft der modernen
Schweiz im Vordergrund. In dieser Hinsicht sei prioritär der Gründung des
Bundesstaats von 1848 zu gedenken, doch habe auch die Helvetische Republik von 1798
den Übergang zur heutigen Schweiz eingeleitet, weshalb sie in die
Bundesfeierlichkeiten aufzunehmen sei. Wegzulassen sei im Sinne des Jubiläums
hingegen das Gedenken an den Westfälischen Frieden von 1648, durch welchen die Alte
Eidgenossenschaft ihre formale Unabhängigkeit vom Staatenkonglomerat des Heiligen
Römischen Reichs Deutscher Nation erhalten hatte. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.1995
DIRK STROHMANN

Als erste Kammer behandelte der Nationalrat Botschaft und Beschlussentwürfe des
Bundesrats. Nachdem der von Maspoli(lega, TI) im Namen der Fraktion von SD und Lega
vorgebrachte Antrag auf Nichteintreten mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden war,
gab in der Detailberatung über Teil A des Bundesbeschlusses, die eigentliche
Rechtsvorlage also, zunächst die Frage, welche Anlässe 1998 zu feiern seien, zu
Diskussionen Anlass. Die Kommissionsmehrheit hatte sich - mit ausdrücklicher
Zustimmung von Bundesrätin Dreifuss - darauf geeinigt, das Datum von 1798 aus dem
Titel des Bundesbeschlusses zu streichen und es nurmehr nachgeordnet im Ingress zu
erwähnen. Eine von Schmied (svp, BE) vertretene Kommissionsminderheit beantragte,
auch die Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück aus dem Jahr 1648 als
Festanlass aufzunehmen. Die LdU/EVP-Fraktion dagegen wollte die Vorlage des
Bundesrats unverändert belassen. Explizite Unterstützung erhielt der Beschluss der
Kommissionsmehrheit von den Fraktionen der LP, der CVP und der FDP. Die Fraktion
von SD und Lega schloss sich dem Minderheitsantrag von Schmied (svp, BE) an, wobei
ihr Sprecher Maspoli (lega, TI) mit dem Referendum drohte, sollte die Vorlage der
Kommissionsmehrheit angenommen werden. Mit Zweidrittelmehrheit beschloss der Rat
im Sinne der Mehrheit seiner Kommission. Keinen Erfolg hatte ein Antrag Steinemanns
(fp, SG), der die Kompetenz, über die Ausgestaltung der Projekte zu entscheiden, dem
Parlament anstelle des EDI zugestehen wollte. Teil A der Gesamtvorlage wurde von der
Kammer mit 118 gegen 12 Stimmen, bei zwei Enthaltungen, angenommen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.1995
DIRK STROHMANN

Der Ständerat ging in der Herbstsession auf die Vorlage ein. Auch hier forderte die Lega
dei Ticinesi durch ihren Repräsentanten Morniroli, nicht auf das Geschäft einzutreten.
Dieser Ansicht konnte sich freilich keiner der weiteren Redner anschliessen. Uneinig
waren sich diese dagegen, ob die Helvetik als Festanlass in die Bundesfeierlichkeiten
mit einzubeziehen sei. Die Kommission hatte mit Stichentscheid ihres Präsidenten,
Carlo Schmid (cvp, AI), vorgeschlagen, sich auf die Gründung des Bundesstaates zu
beschränken und statt der Erwähnung der Helvetischen Republik in Artikel 1 des
Ingresses - wie es der Nationalrat beschlossen hatte - allgemein der
Entstehungsgeschichte und Weiterentwicklung des schweizerischen Gemeinwesens zu
gedenken. Für diese Lösung setzten sich in der Debatte insbesondere die Redner und
Rednerinnen aus der Innerschweiz ein, welche wie Schallberger (cvp, NW) darauf
hinwiesen, dass die Helvetik diesen Ständen vor allem die Leiden der französischen
Okkupation gebracht habe. Die Vertreter des Freisinns und der SP sahen in dem Jahr
1798 hingegen vor allem die soziale und politische Befreiung vom Obrigkeits- und
Untertanenstaat des Ancien Régime. Nur Büttiker (fdp, SO) ging allerdings soweit, von
Bundesrätin Dreifuss die ausdrückliche Wiederaufnahme der Helvetik in die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.1995
DIRK STROHMANN
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Bundesvorlage zu forden.

In der Detailberatung wurde, nachdem der Antrag Mornirolis (lega, TI) auf
Nichteintreten deutlich abgelehnt worden war, die Formulierung der Kommission
angenommen, nach welcher die Helvetik nicht mehr explizit in die
Bundesfeierlichkeiten aufgenommen wird. In der Gesamtabstimmung passierte der
rechtliche Teil der Bundesbeschlüsse - Teil A - glatt, mit nur einer Gegenstimme. Teil B
über die Finanzierung des Jubiläums erbrachte keine weiteren Diskussionen. Allen
Veränderungen, die der Nationalrat hier angefügt hatte, wurde zugestimmt. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.1995
DIRK STROHMANN

Der Nationalrat stimmte anlässlich der Differenzbereinigung in der Herbstsession auf
Antrag seiner Kommission und ohne Diskussion der vom Ständerat gefundenen offenen
Formulierung des Ingresses zu und nahm die Bundesbeschlüsse zum 150. Geburtstag
des Schweizerischen Bundesstaates und dessen Finanzierung in der
Schlussabstimmung mit grosser Mehrheit an. Die Kantonskammer ihrerseits folgte ihm
darin in der Herbstsession. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1995
DIRK STROHMANN
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